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Stadt Bitterfeld-Wolfen
Ortschaftsrat Bitterfeld

Beschlussantrag Nr. : 197-2023

aus öffentlicher Sitzung

Einreicher: Ortsbürgermeister Stadt Bitterfeld
Verantwortlich für die Umsetzung: Oberbürgermeister
Budget/Produkt: 12/ 28.10.04

Beratungsfolge

Gremium Termin J N E

Ortschaftsrat Bitterfeld 22.11.2023

Beschlussgegenstand:
Antrag auf Brauchtumsmittel des Schützenvereins "Diana" vom 11.10.2023

Antragsinhalt:

Der Ortschaftsrat Bitterfeld beschließt, die Vergabe von Brauchtumsmitteln gemäß Antrag des
Schützenvereins „Diana“ vom 11.10.2023 für die Maßnahme „33. Bitterfelder Silvesterpokal-Wettkampf“ in
Höhe von 500 Euro abzulehnen.

Begründung:

In der Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel ist eine Fördervoraussetzung die Antragstellung bis
zum 30.11. des Vorjahres, also in diesem Fall bis zum 30.11.2022. Die Antragstellung erfolgte erst am
11.10.2023. Eine Einzelfallentscheidung wegen außergewöhnlicher bzw. unvorhergesehener Leistungen ist
bei diesem verfristeten Antrag nicht gerechtfertigt, da das Projekt „Silvesterpokal-Wettkampf“ alljährlich
vom Schützenverein „Diana“ durchgeführt wird und somit weder außergewöhnlich noch unvorhersehbar
war.
In seiner 32. Sitzung am 08.03. 2023 hat der Ortschaftsrat Bitterfeld zur finanziellen Absicherung der
Feierlichkeiten „800 Jahre Bitterfeld“ den Beschluss Nr. 008-2023 mit 14 Ja und 2 Enthaltungen gefasst. Der
Punkt 1 des Beschlusses lautet: „Im Haushaltsjahr 2023 sind mindestens 30.000 € nicht
auszuschütten. Die am Jahresende nicht ausgegebenen Brauchtumsmittel sind in das Haushaltsjahr
2024 zu übertragen.“
Es bestand im Ortschaftsrat in der Märzsitzung die mehrheitliche Auffassung, dass im Hinblick auf die
800-Jahr-Feier keine zusätzlichen Anträge für Brauchtumsmittel im Jahr 2023 angenommen werden.
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Grundlagen für den Beschlussantrag (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse):

KVG LSA
Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen
Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel

Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst
(Beschlussnummer-Jahr)? 008-2023

Welche Beschlüsse sind
a) zu ändern? keine
b) aufzuheben? keine
(Beschlussnummer-Jahr)?

Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und
Landesrecht)

wurde durchgeführt
ist nicht notwendig

Welche finanziellen Auswirkungen ergeben sich:
a) Untersachkonten:
b) Maßnahmenummer (bei Investitionen):
c) Betrag in € einmalig:
d) Folgekosten in € nach Jahresscheiben:

Unterschrift der Einreicherin/des Einreichers zur
Vorlagennummer: 197-2023

Anlagen:
keine


